Bekannmachung des Amtes Geest und Marsch Siidholstein
fiir die Gemeinde Heidgraben

Satzung der Gemeinde Heidgraben
iiber die Erhebung von Kostenerstattungen
fiir die Herstellung, Erweiterung, Verdanderung und Beseitigung von
Trinkwasserhausanschliissen
sowie die Erhebung von Benutzungsgebiihren zur
Trinkwasserversorgung
(Kostenerstattungs- und Gebiihrensatzung Wasserversorgung)

Aufgrund
- 8§ 4 und 17 der Gemeindeordnung fuir Schleswig-Holstein (GO), in der Fassung

vom 28.02.2003 (GVOBI. S. 57), zuletzt gedndert durch Gesetz zur Anderung der
Gemeindeordnung vom 24.05.2024 (GOBI. S. 404)

- §§ 1, 2, 6 und 9a des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein
in der Fassung vom 10.01.2005 (GVOBI. S. 27), zuletzt geadndert durch Gesetz vom

04.05.2022 (GVOBI. S. 564), sowie

- § 27 der Satzung Uber den Anschiuss an die 6ffentliche Wasserversorgungsanlage
und die Versorgung der Grundstiicke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) der
Gemeinde Heidgraben vom 10.12.2012

wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 27.11.2024
folgende Kostenerstattungs- und Gebiihrensatzung erlassen:

|. Abschnitt

§1

Allgemeines

(1) Die Gemeinde Heidgraben betreibt fiir die Versorgung der Grundstlicke in ihrem
Hoheitsgebiet mit Frischwasser gemal der Satzung Uber den Anschluss an die
offentliche Wasserversorgungsaniage und die Versorgung der Grundstiicke mit
Wasser (Wasserversorgungssatzung) der Gemeinde Heidgraben vom 10.12.2012
eine selbstéandige offentliche Einrichtung zur zentralen Wasserversorgung.

(2) Die Gemeinde erhebt nach MaRRgabe dieser Satzung

a) Kostenerstattungsanspriche fur die Herstellung von Trinkwasserhausanschlissen
fur die Trinkwasserversorgung.

b) Kostenerstattungsanspriiche fur die Erweiterung, Veranderung, Beseitigung und
Unterhaltung von Trinkwasserhausanschlissen.

¢) Benutzungsgebiihren (Grund- und Verbrauchsgebuhren) fir die Inanspruchnahme
der zentralen &ffentlichen Wasserversorgungsanlage.

(3) Grundsticksanschluss im Sinne des Absatzes 2 Buchst. a) und b) ist die
Verbindungsleitung vom o&ffentlichen Verteilungsnetz bis zur Hauptsperrvorrichtung
auf dem Grundstuck.
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Bekannmachung des Amtes Geest und Marsch Südholstein 

für die Gemeinde Heidgraben


It. Abschnitt
Erstattung der Kosten fiir Trinkwasserhaus- und Grundstlicksanschliisse

§2

Grundsatz

Die Gemeinde Heidgraben erhebt Kostenerstattungsanspriche fur die Hersteliung,
Erneuerung, Veranderung, Beseitigung sowie die Kosten fur die Unterhaltung eines
Haus- oder Grundstiicksanschlusses an der zentralen  d&ffentlichen
Wasserversorgungsanlage, soweit der Aufwand nicht durch Zuschlsse,
Wassergeblhren oder auf andere Weise gedeckt wird.

§3

Kostenerstattungsanspruch

(1} Stellt die Gemeinde oder deren Beauftrage auf Antrag des
Grundstickseigentimers fur ein Grundstliick einen oder mehrere Trinkwasser-
hausanschlisse von der zentralen offentlichen Trinkwasserversorgungsanlage her,
so sind der Gemeinde die Aufwendungen fiir die Hersteliung dieser Hausanschlisse
in der tatsadchlichen Héhe zu erstatten.

(2) Nach demselben Grundsatz sind fur die Erweiterung, Verdnderung, Beseitigung
und Unterhaltung von bestehenden Trinkwasserhausanschlissen die dafir
aufgewendeten Kosten in der tatsachlich entstandenen Héhe zu erstatten.

{3) Der Kostenerstattungsanspruch beinhaitet auch die angefallene Umsatzsteuer in
der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Héhe.

§4

Entstehung des Kostenerstattungsanspruches

(1) Der Kostenerstaftungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des
Hausanschlusses.

(2) Ein Kostenerstattungsanspruch entsteht ferner nach Fertigstellung der
Erweiterung, Veranderung, Beseitigung und Unterhaltung von Trinkwasserhaus- und
Grundstiicksanschlilssen, ebenfalis in Héhe der tatsachlich entstandenen
Aufwendungen.

§5
Erstattungspflichtige

(1) Kostenerstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides
EigentUmer des Grundsticks ist. Ist das Grundstiick mit einem Erbbaurecht belastet,
so ist anstelle des Eigentumers der Erbbauberechtigte erstattungspfiichtig.

Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentlimer
nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil erstattungspflichtig. Miteigentiimer oder
mehrere aus dem gleichen Grund dingiich Berechtigte sind Gesamtschuldner.



(2) Bei der Kostenerstattung fur die Unterhaltung von Haus- und
Grundstiicksanschlissen ist kostenerstattungspflichtig, wer zum Zeitpunkt der
Entstehung des Kostenerstattungsanspruchs der Grundstiickseigentimer bzw.

Erbbauberechtigte ist.

§6
Veranlagung, Falligkeit

Der Kostenerstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat
nach der Bekanntgabe des Bescheides zur Zahlung fallig.

Ill. Abschnitt
Wasserversorgungsgebiihr

§7

Benutzungsgebiihren

Zur Deckung der Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaitung der
Wasserversorgungsanlagen einschlieRlich Verzinsung des aufgewandten Kapitals
und Abschreibungen werden Benutzungsgeblhren erhoben. Sie gliedern sich in
Grundgebihren und Zusatzgebiihren.

§8

GebilihrenmafRstab und Gebiihrensatz

(1) Die Frischwassergebihr fur die Wasserversorgung gliedert sich in eine Grund-
und Zusatzgebiihr.

{2) Die Grundgebthr wird fur jede Wohneinheit, jeden Gewerbebetrieb und jede
Milchkammer erhoben.

(3) Die Grundgebiihr betrdgt monatlich 4,00 € je Einheit nach Absatz 2.

(4) Die Zusatzgebtihr berechnet sich bei Grundstiicken mit Wasserzahlern nach der
Wasserentnahme. Sie betragt pro Kubikmeter 1,52 €,

(5) Hat ein Wasserzahler nicht richtig oder Uberhaupt nicht angezeigt, so wird die
Wassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des
Vorjahres und unter Beriicksichtigung der begrindeten Angaben des
Gebuhrenpflichtigen geschatzt. Dasselbe gilt, wenn der Zutritt zur Ablesung des
Wasserzahlers oder dessen Ablesung nicht erméglicht wird.

(6) Bei Grundstiicken, die Uber den Haushaltshedarf ohne Wasserzahler aus der
offentlichen Wasserversorgungsanlage Wasser entnehmen, z. B. fur Viehtranken,
industrielte, gewerbliche, landwirtschaftliche oder gartnerische Zwecke, wird die
Verbrauchsgebihr durch besondere Vereinbarung festgesetzt.

(7} Zu den Gebulhrensatzen in Abs. 3 und Abs. 4 kommt die Umsatzsteuer in der
jeweils gesetzlichen Héhe hinzu.



§9

Benutzungsgebiihr fiir Hydrantenstandrohre

Fur Hydrantenstandrohre wird eine Benutzungsgebuhr in Héhe von 135,00 € je
Standrohr und Kalendertag erhoben.

§10
Geblihrenpflichtige

(1) Gebuhrenpflichtig ist der Eigentimer des Grundstiicks, bei Wohnungs- oder
Teileigentum der Wohnungs- oder Teileigentimer, Ist das Grundstick mit einem
Erbbaurecht belastet, ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentiimers
gebuhrenpflichtig. Die Wohnungs- und Teileigentimer einer Eigentiimergemeinschaft
sind Gesamtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches Grundstlick entfallenden
Gebilhren. Miteigentimer oder mehrete aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte
sind Gesamtschuldner.

(2) Beim Wechsel des Gebiihrenpflichtigen geht die Gebiihrenpflicht mit Beginn des
auf den Ubergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Pflichtigen ber. Wenn
der bisherige Gebihrenpflichtige die Mitteilung iber den Wechsel (§ 19) versdumt,
so haftet er fir die GebUhren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung
bei der Gemeinde entfallen, neben dem neuen Pflichtigen

§11
Entstehung und Beendigung der Gebiihrenpflicht

(1) Die Gebuhrenpflicht fiir die Grundgeblhr entsteht, sobald das Grundstlick an die
zentrale  offentliche  Wasserversorgungsanlage  angeschlossen ist.  Die
Verbrauchsgebiihr entsteht, sobald der Einrichtung vom Grundstick Frischwasser
entnommen wird.

(2) Die Gebuhrenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss an die
Wasserversorgungsanlage entféilt oder beseitigt wird und dies dem Amt Geest und
Marsch Sudhelstein schriftlich mitgeteilt wird.

§12
Erhebungszeitraum

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Entsteht die Gebuhrenpflicht wahrend
des Kalenderjahres, so ist der restliche Teil des Jahres der Erhebungszeitraum.

{2) Als Berechnungsgrundltage fiir den Erhebungszeitraum gilt der Frisch-
wasserverbrauch der Ableseperiode, die dem Erhebungszeitraum zuzurechnen ist.

(3) Die Geblhrenschuld entsteht mit Ende des Erhebungszeitraumes. Erfischt die
Gebuhrenpflicht vor Ablauf des Erhebungszeitraumes, so entsteht die
Gebuhrenschuld mit Ende der Geblhrenpflicht.



§13
Veranlagung und Falligkeit der Geblihren

(1) Die Wassergebiihr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der
Bekanntgabe des Bescheides fallig. Das gleiche gilt fur die Erhebung der
Abschlagszahiungen. Die Gebiihr und die Abschlagszahlung kénnen zusammen mit
anderen Abgaben angefordert werden.

(2) Die Zusatzgebihr wird nach der Menge des dem Grundstiick im Vorjahr
zugefuhrten Frischwassers vorlaufig berechnet und in vier gleichen Raten erhoben.
Das Vorjahr wird gleichzeitig endgultig abgerechnet. Bestand im Vorjahr noch keine
Gebiihrenpflicht oder hat sich der Benutzungsumfang seitdem wesentlich gedndert,
wird die zugrunde zu legende Wassermenge geschatzt Bei Beendigung der
Gebuhrenpflicht oder einem Wechsel des Gebuhrenpflichtigen wird unverziglich
abgerechnet. Die Zahlerablesung erfolgt jeweils im 4. Quartal eines Kalenderjahres.
Eine Kiirzung der festgesetzten Abschlagszahlungen ist nicht gestattet.

(3) Die Zahlungstermine fir Abschlagszahlungen werden auf den 15.02., 15.05,
15.08. und 15.11. des laufenden Jahres fesigesetztt Die Héhe der
Abschlagszahlungen wird durch Bescheid nach den Berechnungsdaten des
Vorjahres  festgesetzt. Die durch  bisherigen Bescheid festgesetzten
Vierteljahresbetrdge sind innerhalb des nachsten Jahres zu den angegebenen
Zeitpunkten solange zu zahlen, wie der neue Bescheid noch nicht erteilt worden ist.
Schilusszahlungen flir das vergangene Jahr sind bis zum 15.02. des Folgejahres zu
zahlen bzw. zu erstatten. Uberzahlungen werden mit der nachsten fallig werdenden
Abschlagszahlung verrechnet.

§14
Absperrung

(1) Bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Gebihren ist die Gemeinde, unbeschadet der
Beitreibung nach den §§ 228 ff. des Landesverwaltungsgesetzes, ohne Einhaltung
einer Kundigungsfrist und ohne vorherige gerichtliche Entscheidung berechtigt die
Wasserlieferung einzustellen und die Zapfstellen zu sperren.

(2) Abgesperrte Anlagen dirfen nur durch die Gemeinde wieder eingeschaltet
werden. Die Kosten der Wiedereinschaltung sind von dem Pflichtigen im Voraus zu
zahlen.

§ 15
Umsatzsteuer

Zu den in dieser Satzung festgelegten Gebihren und Kosten, die der
Umsatzsteuerpflicht  unterliegen, kommt die Umsatzsteuer in der im
Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Héhe hinzu.



IV. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 16
Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht

Die Abgabenpflichtigen haben der Gemeinde jede Auskunft zu erteilen, die fur die
Festsetzung und Erhebung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlich ist. Jeder
Wechsel der Rechtsverhaitnisse am Grundstiick ist der Gemeinde sowohl vom
VerauRerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.
Sind auf dem Grundstiick Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben
beeinflussen (z.B. grundstickseigene Brunnen, Wasserzuflhrungen,
Regenwassernutzungsanlagen, Wasser- oder Abwassermessvorrichtungen), so hat
der Abgabenpflichtige dies unverzilglich der Gemeinde schriftlich anzuzeigen;
dieselbe Verpflichtung besteht fiir ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen,
geandert oder beseitigt werden. Beauftragte der Gemeinde dirfen nach Malgabe
der Abgabenordnung Grundstiicke betreten, um Bemessungsgrundiagen fur die
Abgabenerhebung festzustelien oder zu Uberpriifen; die Abgabenpflichtigen haben

dies zu ermdglichen.

§17
Datenverarbeitung

(1) Zur Ermitung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im
Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen
personenbezogenen und grundstiicksbezogenen Daten, die aus der Prufung des
gemeindlichen Vorkaufsrechts nach §§ 24 bis 28 BauGB und § 3 WoBauEnG der
Gemeinde bekannt geworden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, den Unterlagen
der unteren Bauaufsichtsbehérde und des Katasteramtes durch die Gemeinde
zulassig. Die Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Amtern und
Behdérden Ubermitteln fassen und zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser
Satzung weiterverarbeiten.

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen
und von nach den Absatz 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der
Abgabenpflichtigen mit den fur die Abgabenerhebung nach dieser Satzung
erforderlichen Daten zu fUhren und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung
nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten.

§18
Ordnungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen Pflichten nach § 19 der Satzung sind Ordnungs-
widrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes.



§19
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags- und
Gebuhrensatzung zur Satzung Uber den Anschluss an die offentliche
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstiicke mit Wasser der
Gemeinde Heidgraben (Beitrags- und Gebilhrensatzung Wasserversorgung) vom
10.12.2012 zuletzt geéndert durch die 2. Nachtragssatzung vom 05.12.2022, auer

Kraft.

Heidgraben, den 02.12.2024

Die vorstehende Satzung der Gemeinde Heidgraben tber die Erhebung von Kosten-
erstattungen fir die Herstellung, Erweiterung, Verdnderung und Beseitigung von
Trinkwasserhausanschlissen sowie die Erhebung von Benutzungsgebtihren zur
Trinkwasserversorgung (Kostenerstattungs- und Gebiihrensatzung Wasserversorgung)
wird hiermit 6ffentlich bekanntgemacht.

Heist, den 09.12.2024
Amt Geest und Marsch Sudholstein
Der Amtsdirektor / \

/7//////(/3*, (5 wé )

(Neumann)



